
1 

 

N E W S L E T T E R 
AUSGABE  NR. 1/2020 10. Februar 2020 

Einsicht in die Brutto-

lohn– und Gehaltsliste 

Welche Rechte hat die 

MAV? 

 

Impfpflicht für                    

Mitarbeiter_innen 

 

Sechsmonatige                   

Ausschlussfrist in 

AVR und DVO                  

möglicherweise                 

ungültig 

 

 

 

 

 

 

 

INHALT: 

 Einsicht in die                                                    
Bruttolohn– und Gehaltsliste 
Welche Rechte hat die MAV? 

M 
AV und Arbeitgeber eines Krankenhauses stritten um die Frage, ob der 

MAV die Einsicht in die Bruttolohnliste zu gewähren ist. 

Am 20.12.2018 hat das kirchliche Arbeitsgericht folgendes Urteil  (I 

MAVO  17/18) ver-

kündet: Die Beklagte wird ver-

urteilt, der Klägerin Einsicht in 

die Bruttolohnlisten der Mitar-

beiter_innen unter Angabe des 

Geschlechts zu gewähren. Das 

kirchliche Arbeitsgericht begründet seine Entscheidung mit MAVO § 26 Absatz 3 

Ziffer 10. Diese Regelung ist erst seit 2018 Bestandteil der MAVO. Danach ist die 

„Durchsetzung der Entgeltgleichheit von Frauen und Männern in der Einrichtung und 

Wahrnehmung der im Entgelttransparenzgesetz vorgesehenen Aufgaben der  Inte-

ressenvertretung“ allgemeine Aufgabe der MAV. Um diese Aufgabe wahrzunehmen, 

benötigt sie die entsprechenden Unterlagen. 

Impfpflicht für Mitarbeiter_innen –                     

Beteiligungspflicht der MAV? 

 D 
er Gesetzgeber hat geregelt, dass ab dem 1.3.2020 Mitarbeiter_innen von 

KITAs, Schulen, medizinischen Einrichtungen und anderen Gemeinschafts-

einrichtungen (sofern nach dem 1.1.1971 geboren) ihre Masernschutz-

impfung nachweisen müssen. 

Soweit der Arbeitsgeber nur die gesetzlichen Bestimmungen umsetzt und von seinen 

Mitarbeiter_innen den Nachweis dieser Impfpflicht verlangt, ist die MAV nicht zu 

beteiligen. 

Anders sieht es aus, wenn der Arbeitgeber (womit zu rechnen ist) seine Personalbö-

gen oder Arbeitsverträge entsprechend der Gesetzeslage anpasst.  

Nach MAVO § 29 Absatz 1 Ziffer 8 besteht bei der Fas-

sung von Musterdienst- und Musterarbeitsverträgen 

ein Anhörungs- und Mitberatungsrecht der MAV. 

Nach MAVO § 36 Absatz 1 Ziffer 5 besteht beim Inhalt 

von Personalfragebögen für Mitarbeiter_innen ein 

Zustimmungsrecht der MAV. 
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Sechsmonatige Ausschlussfrist in DVO und AVR                  

möglicherweise ungültig 

D 
er § 37 der DVO (Dienstvertragsordnung) und der § 23 (allgemeiner Teil) der AVR 
(Arbeitsvertragsrichtlinien) regelt, dass „ Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht 
innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von dem Mitarbeiter oder dem Arbeit-
geber schriftlich geltend gemacht werden“. 

Das Bundesarbeitsgericht (AZ: 6 AZR 465/18) hat nun im Fall eines klagenden Küsters entschieden, dass es nicht 
ausreiche, wenn im Arbeitsvertrag lediglich auf die kirchlichen Arbeitsrechtsregelungen Bezug genommen wird. 
Vielmehr müsse auf der Grundlage des Nachweisgesetzes eine solch wichtige Regel im Arbeitsvertrag festgehalten 
sein. 

Auszug aus dem Urteil des BAG: 

„Weist der kirchliche Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Ausschlussfrist nicht im Volltext nach, kann der Arbeit-
nehmer ggf. im Wege des Schadenersatzes verlangen, so gestellt zu werden, als ob er die Frist nicht versäumt 
hätte.“ 

Da in den Arbeitsverträgen bisher die Ausschlussfrist nicht erwähnt wird, dürfte sie auch nicht gelten. Das bedeu-
tet, dass die Beschäftigten gegebenenfalls auch weiter zurückliegende Lohnforderungen an den Arbeitgeber stel-
len können. Es wäre die gesetzliche, dreijährige Verjährungsfrist anzuwenden. 

Offen bleibt, ob diese Feststellung auch für Forderungen gilt, die der Arbeitgeber an seine Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter hat. 

 

Eine ausführliche Darstellung dieses 

Themas durch die Mitarbeiterseite der 

Arbeitsrechtlichen Kommission des 

Deutschen Caritasverbandes befindet 

sich  auf den nächsten Seiten 
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